
 

  
U-Bahn: Linien U1,U2,U3,U6 
Haltestelle Sendlinger Tor 
 
muenchenunterwegs.de 

Straßenbahn: Linie 16-18, 27 
Haltestelle Sendlinger Tor 
 
muenchen.de/mor 

Bus: Linien 52,152 
Haltestelle Blumenstraße 
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Landeshauptstadt 
München 
Mobilitätsreferat 
 

Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat 
Postfach, 80313 München  Strategie 

MOR-GB1 
 

 
   
 

Per E-Mail 
Über das DIR – BA-Geschäftsstelle West 
bag-west.dir@muenchen.de 
An den BA 22 - Aubing-Lochhausen-
Langwied 
Herr Kriesel 

 

 

Ihr Schreiben vom 
 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen 
 

Datum 
28.10.2025 

 

     

 
E-Ladestation P+R Parkplatz S-Bahn Langwied 

BA-Antrag Nr. 20-26 / B 07814 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 - Aubing-

Lochhausen-Langwied 

 

 

Sehr geehrter Herr Kriesel, 

 

zu Ihrem Antrag vom 21.05.2025 teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

 

„In Ihrem Antrag fordern Sie eine Prüfung, ob auf dem 

P+R Parkplatz an der S-Bahnstation Langwied die Möglichkeit besteht, mehrere 

E-Ladestationen zu errichten. 

 

Die Zuständigkeit für den Aufbau von Ladeinfrastruktur an der P+R Anlage in Langwied liegt 

bei der P+R Park & Ride GmbH, da die Stellplätze infolge Stadtratsbeschluss (02-08 / V 09121 

vom 24.01.2007) keinen gewidmeten Straßenraum nach Art 6. BayStrWG darstellen. Die P+R 

Park & Ride GmbH hat eine Vereinbarung mit der SWM Versorgungs GmbH, innerhalb derer 

Ladeinfrastruktur für Nutzende der P+R Anlagen errichtet werden kann.  

 

Bei Ladeinfrastruktur auf P+R-Anlagen ist zu beachten, dass die Einstellbedingungen der P+R 

GmbH Anwendung finden, wodurch das Angebot nur in Kombination mit ÖPNV-Nutzung auch 

durch Anwohnende genutzt werden darf. Dies ist auch im Hinblick auf eine Finanzierung resp. 

die erwarteten Umsätze zu beachten.  

 

Der Ladepunktbetreiber SWM Versorgungs GmbH teilte uns auf Anfrage mit, dass bisher eine 

Umsetzung als unwirtschaftlich gesehen wurde. Eine erneute Prüfung könne erfolgen, wenn 

beispielsweise durch den Bezirksausschuss ein Interesse und erwartbare Nachfrage belegbar 

sind oder eine finanzielle Unterstützung erfolgt.  

I. 
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Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt.“ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr MOR-GB1-Strategie Team 
 

II. über das DMS (E-Akte) an MOR-GL5 
mit der Bitte um Abschluss des RIS und DMS-Vorganges 

III. Ablage bei MOR-GB1 
 


